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St.Anton, 21. Nov. 2022

Bekleidungsregeln für den 5. Bezirksschützenbund "Ötscherland"

Gültig ab sofort nur für den 5.BSB, Bewerbe darüber hinaus werden davon nicht 
berührt!

Liebe Schützinnen und Schützen,

die derzeitigen, etwas undurchsichtigen Bekleidungsregeln im Schießsport haben zu 
Irritationen und Anfragen geführt. Nach Auskunft durch den LOSM und regelkonform 
zu unserer Bezirksgeschäftsordnung lege ich fest:

Gewehr Senioren3+3A alle Bewerbe:
Bekleidung nicht vorgeschrieben (Straßenkleidung, Sportkleidung, 
Schießkleidung möglich)

Gewehr stehend frei alle Klassen außer S3+3A:
Schießkleidung

Gewehr stehend aufgelegt alle Klassen außer S3+3A:
Schießjacke erlaubt, keine Schießhose (Trainingshose oder Straßenkleidung)

Pistole alle Bewerbe alle Klassen:
Bekleidung nicht vorgeschrieben (Straßenkleidung, Sportkleidung, 
Schießkleidung möglich)

Der Bezirksoberschützenmeister:
Franz Handl

Der LOSM am 21.11.2022:

Lieber Franz, 

zu deiner Anfrage betreff Bekleidung bei BM kann ich nur auf die Geschäftsordnung der Bezirke, siehe Anhang, 
hinweisen. Und hier im Besonderen auf den Absatz „Bezirksoberschützenmeister“. Wenn die BM nach den 
Bekleidungsvorschriften der Österr. Schießordnung durchgeführt werden, würde die Beteiligung sicher sehr 
gering sein und das wollen wir natürlich auch nicht. Wichtig ist aber darauf hinzuweisen, dass bei 
höherwertigen Bewerben sehr wohl die Bekl. Vorschriften zur Geltung kommen, außer es gibt einen Ausnahme
Beschluss wie bei den Sen3. Das Gleiche gilt auch bei den Auflageständern.


